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Allgemeine Information 
 
Mit der Künstlersozialversicherung sind seit 1983 die selbständigen 
Künstler und Publizisten in den Schutz der gesetzlichen Sozialver-
sicherung einbezogen. Es gilt hier die Besonderheit, dass Künstler 
und Publizisten nur die Hälfte ihrer Beiträge selbst tragen müssen. 
Die andere Beitragshälfte wird durch einen Bundeszuschuss und 
eine Abgabe der Unternehmen finanziert, die künstlerische und 
publizistische Leistungen verwerten. Seit der Einführung der Künst-
lersozialversicherung kann jede Inanspruchnahme einer künstleri-
schen oder publizistischen Leistung durch ein Unternehmen sozial-
abgabepflichtig sein. Für die Inanspruchnahme selbständiger künst-
lerischer oder publizistischer Leistungen ist die Künstlersozialabga-
be zu zahlen. 

 
Wer ist abgabepflichtig? 
Private Unternehmen und Betriebe können ebenso abgabepflichtig 
sein wie öffentlich-rechtliche Körperschaften, Anstalten, eingetra-
gene Vereine und andere Personengemeinschaften. Auch die 
steuerrechtlich anerkannte Gemeinnützigkeit ändert nichts daran, 
dass Künstlersozialabgaben gezahlt werden müssen.  

Betroffen sind vor allem Unternehmen, die typischerweise als Ver-
werter künstlerischer oder publizistischer Werke oder Leistungen 
tätig werden. Dazu gehören nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Künstlersozi-
alversicherungsgesetz (KSVG): 

 
• Buch-, Presse- und sonstige Verlage, Presseagenturen (ein-

schließlich Bilderdienste), 
• Theater (ausgenommen Filmtheater), Orchester, Chöre und 

vergleichbare Unternehmen, 
• Theater-, Konzert- und Gastspieldirektionen sowie sonstige 

Unternehmen, deren wesentlicher Zweck darauf gerichtet ist, 
für die Aufführung oder Darbietung künstlerischer oder publi-
zistischer Werke oder Leistungen zu sorgen, 

• Rundfunk- und Fernsehanbieter, 
• Hersteller von bespielten Bild- und Tonträgern (ausschließlich 

alleiniger Vervielfältigung), 
• Galerien, Kunsthandel, 
• Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit für Dritte, 
• Varieté- und Zirkusunternehmen, Museen, 
• Aus- und Fortbildungseinrichtungen für künstlerische und 

publizistische Tätigkeiten. 

Dabei kommt es nicht auf den Namen eines Unternehmens an oder 
darauf, dass ausschließlich die o. g. Tätigkeiten betrieben werden. 
Die Tätigkeiten sind vielmehr im weiteren Sinn zu verstehen und 
können auch auf Unternehmen und Einrichtungen zutreffen, die nur 
in ähnlicher Weise tätig werden. 

Unternehmen, die Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit für Zwecke 
ihres eigenen Unternehmens   betreiben, sind ebenfalls abgabe-
pflichtig, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbständige 
Künstler und Publizistenerteilen. Damit gehören praktisch alle 
verkaufsorientierten Unternehmen zu den Abgabepflichtigen nach 
dem KSVG. Das Bundessozialgericht hat den Begriff der Werbung 
in seinem Urteil vom 20.04.1994 (3/12 RK 66/92) über die Abgabe-
pflicht einer Ersatzkasse als positive Darstellung des Unterneh-
mens und seiner Leistungen in der Öffentlichkeit (so genannte 
Imagepflege) definiert. Unternehmer, aber auch Städte, Landkreise
  

 

und Gemeinden, Verbände und Vereine, die regelmäßig Aufträge 
an selbständige Künstler und Publizisten erteilen, um beispielswei-
se Geschäftsberichte, Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, Broschü-
ren, Zeitungsartikel zu erstellen, Produkte zugestalten und Konzer-
te, Theateraufführungen und Vorträge zu veranstalten, gehören 
deshalb zum abgabepflichtigen Personenkreis.  

Schließlich kann jeder als Unternehmer abgabepflichtig werden, 
wenn er regelmäßig selbständige künstlerische oder publizistische 
Leistungen für jegliche Zwecke seines Unternehmens in Anspruch 
nimmt und damit Einnahmen erzielen will (Generalklausel). Hierbei 
ist der Begriff der Regelmäßigkeit weit auszulegen. Regelmäßige 
Aufträge liegen vor, wenn diese zu bestimmten Zeitpunkten oder 
Anlässen wiederkehrend, auch über den Zeitrahmen eines Jahres 
hinaus, erteilt werden. Bei Veranstaltungen ist von Regelmäßigkeit 
auszugehen, wenn in einem Kalenderjahr mehr als drei Veranstal-
tungen durchgeführt werden. Für mehrtägige Veranstaltungen gilt z. 
B., dass jeder Veranstaltungstag gesondert zu werten ist.    

Als abgabepflichtige Unternehmer kommen auch selbständige 
Künstler oder Publizisten in Betracht, die künstlerische oder publi-
zistische Werke oder Leistungen Dritter verwerten.    
 
 
Wie hoch ist die Künstlersozialabgabe? 
Der Abgabesatz für das Jahr 2008 beträgt   4,9 %. Alle Zahlungen, 
die ein Abgabepflichtiger im Laufe eines Jahres an selbständige 
Künstler und Publizisten für entsprechende Leistungen entrichtet, 
werden summiert und mit dem für jedes Jahr neu festgelegten 
Abgabesatz multipliziert. Das Ergebnis ist die für das jeweilige Jahr 
zu zahlende Künstlersozialabgabe. Zu beachten ist, dass sämtliche 
Auslagen und Nebenkosten, die einem Künstler oder Publizisten 
erstattet werden, z. B. für Material, Transport, Telefon und nicht 
künstlerische Nebenleistungen, in die Berechnung einbezogen 
werden. Nicht in die Berechnung einzubeziehen sind die gesondert 
ausgewiesene Umsatzsteuer, steuerfreie Aufwandsentschädigun-
gen (z. B. Reise- und Bewirtungskosten) im Rahmen der steuerli-
chen Grenzen, die so genannte „Übungsleiterpauschale“ gemäß § 
3 Nr. 26 Einkommensteuergesetz (EStG) und Zahlungen an urhe-
berrechtliche Verwertungsgesellschaften (GEMA etc.). 

Die Künstlersozialabgaben werden für einen Zeitraum von 5 Jahren 
nacherhoben.  

Abgabesätze seit dem Jahr 2002: 
 
2002  3,8 v. H. 
2003 3,8 v. H. 
2004   4,3 v. H.    
2005   5,8 v. H. 
2006    5,5 v. H. 
2007    5,1 v. H. 
2008  4,9 v. H. 
 
 
Welche Beträge sind aufzuzeichnen? 
Alle Entgelte, die an einen selbständigen Künstler oder Publizisten 
für eine künstlerische oder publizistische Leistung gezahlt werden, 
unterliegen der Abgabepflicht. Außerdem gehören auch Zahlungen
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an Künstler/Publizisten zur Bemessungsgrundlage, die als Gewer-
betreibende, Einzelunternehmer oder Personengesellschaften (z. B. 
GbR, OHG oder KG) am Markt auftreten. Ausgenommen sind 
lediglich Zahlungen an juristische Personen (z. B. GmbH). Neben 
den Honoraren, Lizenzen usw. gehören auch sämtliche Auslagen 
und Nebenkosten zu den abgabepflichtigen Entgelten.  

Künstler   im Sinne dieses Gesetzes ist, wer Musik, bildende Kunst 
oder darstellende Kunst schafft, ausübt oder lehrt. Publizist   ist, 
wer als Schriftsteller, Journalist oder in anderer Weise publizistisch 
tätig ist oder Publizistik lehrt.    

Selbständig   bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Künst-
ler/Publizist auf freiberuflicher Basis arbeitet, also nicht als Arbeit-
nehmer für das Unternehmen tätig wird. Dies kann auch nebenbe-
ruflich, also neben einer Haupttätigkeit z. B. als Angestellter, Beam-
ter oder Student geschehen. Es ist auch unerheblich, ob die Zah-
lungsempfänger nach dem KSVG versichert sind. Zahlungen an 
Nichtversicherte sind also ebenso aufzuzeichnen und zu melden, 
wie z. B. Zahlungen an im Ausland lebende Künstler und Publizis-
ten.    

Abgabepflichtige Unternehmer haben fortlaufende Aufzeichnungen 
über die gezahlten Entgelte zu führen. Die den Aufzeichnungen 
zugrunde liegenden Unterlagen sind aufzubewahren, damit eine 
Nachprüfbarkeit gewährleistet ist.  
 
 
Klare Verträge sind wichtig 
Bei zweiseitigen Verträgen ist die Frage, wer die Künstlersozialab-
gabe zu zahlen hat, unproblematisch. Ein abgabepflichtiger Unter-
nehmer, der mit einem Künstler oder Publizisten einen Vertrag über 
eine künstlerische oder publizistische Leistung schließt, muss das 
Honorar inklusive aller Nebenkosten melden.  

Sobald an der Vertragsgestaltung mehrere Personen beteiligt sind, 
kann sich die Frage ergeben, wer die Künstlersozialabgabe zahlen 
muss. Maßgebend für die Beurteilung, wer im Einzelfall abgabe-
pflichtig ist, sind die zivilrechtlichen, also die vertraglichen Vereinba-
rungen. Zu beachten ist jedoch, dass durch einen Vertrag nicht 
geregelt werden kann, wer die Künstlersozialabgabe gegenüber der 
Künstlersozialkasse zu zahlen hat. Grundsätzlich ist die Abgabe 
von dem Unternehmer zu entrichten, der in unmittelbaren Vertrags-

beziehungen zu dem Künstler steht. Das ist im Regelfall derjenige, 
der von dem Künstler die künstlerische Leistung verlangen und ggf. 
einklagen und gegen den der Künstler seine Ansprüche richten und 
durchsetzen kann. 

Der Vertreter eines Künstlers oder Publizisten (z. B. ein Agent oder 
ein Manager) ist zur Künstlersozialabgabe verpflichtet, sofern er 
nicht nachweist, dass der Vertragspartner des Künstlers oder Publi-
zisten selbst ein abgabepflichtiges Unternehmen betreibt. Es ist 
deswegen (auch) zur korrekten Erhebung der Künstlersozialabgabe 
wichtig, dass klare vertragliche Vereinbarungen geschlossen und in 
der Praxis entsprechend angewendet werden. 
 
 
Überwachung der Künstlersozialabgabe 
Durch das Dritte Gesetz zur Änderung des Künstlersozialversiche-
rungsgesetzes und anderer Gesetze vom 12.06.2007 wurde den 
Trägern der Rentenversicherung die Aufgabe der Überwachung der 
Künstlersozialabgabe übertragen. Neben der Künstlersozialkasse 
sind nunmehr auch die Rentenversicherungsträger nach § 35 Abs. 
1 S. 2 KSVG und § 28p Abs. 1a Viertes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB IV) in Verbindung mit den Vorschriften der Beitragsverfah-
rensverordnung (BVV) verpflichtet, bei den Arbeitgebern die recht-
zeitige und vollständige Entrichtung der Künstlersozialabgabe zu 
prüfen. Durch die Möglichkeiten der Deutschen Rentenversiche-
rung, die Erfüllung der Melde- und Abgabepflichten flächendeckend 
zu prüfen, wird Abgabegerechtigkeit hergestellt. Der Abgabesatz 
bleibt auf einem möglichst niedrigen Niveau, weil künftig alle Abga-
bepflichtigen an der Abgabe beteiligt werden. Hier durch soll eine 
Stabilisierung der Finanzierung und damit eine Stärkung der Künst-
lersozialversicherung erreicht werden. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Ihre Künstlersozialkasse  
 

 


